
Erstberatung
Diagnostik

Psychotherapeutisches Erstgespräch (persönlich/Videokonferenz)
• Zunächst einmal haben die Betroffenen Raum, ihr Anliegen (sowohl Berufliches 

als auch Privates) zu berichten. 
• Gemeinsam werden die Entwicklungen und ggf. die Symptomatik reflektiert, 

und geklärt, 
• ob eine klinisch relevante Diagnose vorliegt. 
• Auch können erste Ideen im Sinne eines Krankheitsmodells entwickelt werden.
• Die diagnostische Phase kann ein oder mehrere Gespräche umfassen.  

Krisen-
intervention

Wie geht es 
weiter? 

Besprechen der Empfehlungen/Vermittlungsmöglichkeiten
• Auf Basis der Diagnostik werden weitere Maßnahmen empfohlen bzw. vermittelt. 

Dabei kann es um… 
• die Vermittlung von präventiven Maßnahmen zur Gesunderhaltung 
• die Vermittlung behördeninterner Unterstützungsangebote und Ansprechpartner 

oder
• die Indikation einer ambulante oder stationären Psychotherapie gehen. 

• CARE verfügt über ein Netzwerk von niedergelassenen Psychotherapeut*innen 
in Niedersachsen, so dass wir ggf. bei der Suche eines Psychotherapieplatzes 
behilflich sein können. 

• Wir unterstützen bei der Planung einer (teil)stationären Behandlung, und 
• vermitteln bei Bedarf einen Termin beim Facharzt für Psychiatrie.

• bei Schweigepflichtentbindung: Kommunikation mit u.a. Netzwerktherapeuten, 
Kliniken, Arbeitspsychologie, Schulpsychologie, BEM 

• Angebot einzelner Beratungsgespräche mit begrenzter Zielsetzung wie z. B.: 
• Wiederherstellung der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit, um 

Problemlösung zu ermöglichen
• Aktivierung bestehender Ressourcen

Wie geht es 
weiter? 

VermittlungVermittlung
Vermittlung

Erstkontakt mit CARE-Verwaltungskraft (telefonisch)
• Klärung des Anliegens
• Klärung der Zuständigkeit von CARE
• Informationen über CARE, Datenschutz und Schweigepflicht 
• Terminvereinbarung eines Beratungsgesprächs (via Skype for Business oder 

in Präsenz) 

Kontakt-
aufnahme

• CARE kann bei der Abrechnung mit der Beihilfe einer durch CARE vermittelten 
ambulanten Psychotherapie durch die Ausstellung sog. Indikationsscheine den 
Abrechnungsvorgang deutlich vereinfachen. 

• Die Abrechnung der ambulanten Psychotherapie mit den privaten 
Krankenversicherungsträgern liegt in der Verantwortung der Betroffenen. 

Unterstützung 
bei der 

Abrechnung   

Unterstützung 
bei der 
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